
Berichterstattungsstelle gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt 
und Menschenhandel:
Einblick in die Konzeptentwicklung

Forschungsergebnisse und 
Praxiserfahrungen für die 
Intervention und Prävention
bei häuslicher Gewalt, 
Digitale Fachtagung am
30.11 und 1.12.2020 



II. Kernaufgaben der Berichterstattungsstelle

 Monitoring auf Basis von Indikatoren

 Daten erfassen und zusammenführen

 Datenlücken identifizieren und eigene Datenerhebungen und Forschungsprojekte 
durchführen

 Entwicklungen im Menschenrechtsschutzsystem beobachten

 Kontinuierliche Prüfung, inwieweit die Konventionsvorgaben in Gesetzen, Politiken 
und Praxen umgesetzt werden

 Gesetzgebung und Rechtsprechung beobachten und auswerten

 Best-Practice-Rechtsprechung sammeln und verbreiten

 Berichterstattung 
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III. Aktueller Stand: 
Rechtliche Analysen / Auswertung von Rechtsprechung

 Rechtliche Auslese der Istanbul-Konvention und Ermittlung des 
Normgehaltes 

 Ermittlung des Umsetzungsstands in Deutschland über eine  Auswertung 
von Gesetzeslage und Rechtsprechung

 Identifizierung von Themenschwerpunkten und Handlungsaufträgen für eine 
künftige Berichterstattungsstelle 

 Fortlaufende Sammlung und Auswertung von Rechtsprechung

 Erstellung eines Konzepts zur Beobachtung und Verbreitung von 
Rechtsprechung zu geschlechtsspezifischer Gewalt
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III. Aktueller Stand: Schwerpunkte einer 
künftigen Berichterstattungsstelle im Bereich Istanbul-Konvention 

 Prävention (Art. 13, 14, 15, 16, 4)

 Zugang zu Schutz und Beratung (Art. 22, 23, 4)

 Unterstützung für Opfer sexueller Gewalt (Art. 25, 4)

 Sorge- und Umgangsrecht und häusliche Gewalt (Art. 31, 4)

 Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere im Ermittlungs- und 
Strafverfahren (Art. 49 Abs. 2, 54, 55 Abs. 2, 56, 57, 4)

 Effektive Strafverfolgung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt (Art. 49 Abs. 
2, 35, 36, 4)

 Femizide (Art. 43, 46 lit. a)

 Entschädigung (Art. 30)

 Geschlechtsspezifische Verfolgung und Asylverfahren (Art. 60, 61)

 Ehegattenunabhängiger Aufenthalt (Art. 59, 4 und Vorbehalte zu Abs. 2 und 3)

 Gewaltschutzmaßnahmen (Art. 52, 53, 4 [50, 51])

 Digitale Gewalt (Art. 49 Abs. 2, 33, 34, 40, 17, 4 [Art. 1, 3]) 
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III. Aktueller Stand: Schwerpunkte einer 
künftigen Berichterstattungsstelle im Bereich Menschenhandel 

 Prävention (Art. 5)

 Identifizierung (Art. 10) 

 Erholungs- und Bedenkzeit (Art. 13)

 Unterstützung (Art. 12)

 Entschädigung (Art. 15)

 Non-punishment (Art. 26)

 Menschenhandel und Migration/Asyl (Querschnittsthema)  

 Minderjährige (Querschnittsthema)
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III. Aktueller Stand: Aufbereitung der Datenlage
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 Datenlage erfassen und Forschungsstand aufbereiten (im Abschluss)

 Fokus auf quantitativen, wiederkehrend und breitflächig erhobenen Daten

 Welche Datenhalter_innen verfügen über welche Daten?

 Welche Daten sind frei zugänglich verfügbar?

 Wo wird bereits an gemeinsamen Datenerfassungssystemen oder an der 
Harmonisierung von Datenerhebungen gearbeitet?

 ab 2021: Planung eigener Datenerhebungen dort, wo deutliche Lücken 
bestehen

 Priorität: Datensparsamkeit und Machbarkeit für alle Beteiligten



 Ziel bis Feb 2021: erste Indikatoren-Sets für beide Konvention erstellen

 Indikatoren sind Kennziffern, mit denen komplexe Sachverhalte messbar 
gemacht werden können 

 Methode zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der Vorgaben aus 
internationalen Menschenrechtsübereinkommen, z.B. der UN-KRK

 ab 2021: Qualitäts- und Relevanzbewertung gemeinsam mit externen 
Expert_innen und Erarbeitung weiterer Indikatoren
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III. Aktueller Stand: Indikatorenentwicklung



Beispiele für Indikatoren:

Anzahl der Plätze in Schutzunterkünften für weibliche Gewaltopfer, nach 
Bundesland

Anzahl der Familienplätze in Schutzunterkünften für weibliche Gewaltopfer, 
nach Bundesland

Durchschnittliche Wartezeit auf einen Platz in einer Schutzunterkunft, nach 
Bundesland

Verhältnis Familienplätze in Schutzunterkünften zur Bevölkerung 
(Kapazität/Dichte), nach Bundesland
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III. Aktueller Stand: Indikatorenentwicklung



 Einzelgespräche mit NGOs/ zivilgesellschaftlichen Akteur_innen, 
Bundesressorts, Forschungseinrichtungen (fortlaufend)

 Befragung von NGOs/ zivilgesellschaftlichen Akteur_innen 
(abgeschlossen)

 Fokusgruppen mit NGOs/ zivilgesellschaftlichen Akteur_innen 
(abgeschlossen) 

 Befragung der Länderverwaltungen/-ministerien (abgeschlossen)
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III. Aktueller Stand: Einbeziehung von Stakeholdern



Mögliche Formate

 Kontinuierliche und längerfristige Formate, 
z.B. eigener Praxis-/ Wissenschaftsbeirat
Nutzung bestehender Beteiligungsstrukturen, wie z.B. BIK

 Anlassbezogene und kurzfristige Formate, 
z.B. themenspezifische Workshops
Anlaufstelle zur Meldung aktueller Umsetzungsprobleme, z.B. via E-Mail
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III. Aktueller Stand: Einbeziehung von Stakeholdern



Exkurs: Befragung von NGOs/ Zivilgesellschaft
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„Erwartungen und Wünsche an eine bundesweite Berichterstattungsstelle/ 
Monitoring-Stelle zu geschlechtsspezifischer Gewalt und Menschenhandel“, 
20.07.-21.08.2020

Teilnahme: 269 Organisationen/ Einrichtungen, v.a. 

• Beratungseinrichtungen

• Betreibende von Frauenhäusern/ Zufluchtswohnungen

• Gleichstellungsbeauftragte

• Wohlfahrtsverbände (Bundes-/ Länderebene)

 deutlich mehr Organisationen/ Einrichtungen mit Arbeit zu Themen 
geschlechtsspezifische Gewalt und häusliche Gewalt als zu 
Menschenhandel



Aufgaben einer zukünftigen Berichterstattungsstelle 
(n=269, Mehrfachantworten möglich)

1. Monitoringberichte mit Empfehlungen an Verwaltung und Politik regelmäßig 
erstellen (89%)

2. Stellungnahmen zu Maßnahmen von Verwaltung und Politik, wie 
Gesetzgebungsvorhaben, Aktionspläne, Programme formulieren (84%)

3. Bestandsaufnahmen, Gesetzgebungsevaluationen, Aktenanalysen, 
Betroffenenbefragungen durchführen (78%)

4. Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung beobachten und 
bewerten (77%)

5. Eigene Datenerhebungen (55%) durchführen sowie Daten von Behörden/ 
Ämtern sammeln und auswerten (55%)
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Exkurs: Befragung von NGOs/ Zivilgesellschaft
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Kooperation zwischen NGOs/ Zivilgesellschaft und Berichterstattungsstelle
(n=269, Mehrfachantworten möglich)

1. Wechselseitiger Wissenstransfer zu aktuellen Schwerpunktthemen (87%)

2. Rechtsprechung im Sinne der Konventionen sammeln und verbreiten (64%)

3. Gemeinsame Indikatoren für Datenerhebung im Bereich des 
Unterstützungssystems entwickeln (54%)

4. Forschungsprojekten (50%) und Datenerhebungen (42%) durchführen

Exkurs: Befragung von NGOs/ Zivilgesellschaft



Dringlichste Themen/ Themenschwerpunkte geschlechtsspezifische Gewalt

(n = 125, Mehrfachantworten möglich)

• geschlechtsspezifische Gewalt allgemein, Häusliche Gewalt, sexualisierte 
Gewalt, Genitalverstümmelung

• Hilfestrukturen, Frauenhäuser, Schutzkonzepte

• Situation geflüchteter Frauen

• Gewalt gegen Kinder

• Prävention, insb. Täter_innenarbeit

• Umgangs- und Sorgerecht

• Femizide, digitale Gewalt
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Exkurs: Befragung von NGOs/ Zivilgesellschaft



Dringlichste Themen/ Themenschwerpunkte Menschenhandel

(n = 125, Mehrfachantworten möglich)

• Menschenhandel, insb. zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung

• Prävention

• Hilfestrukturen, Schutzplätze für geflüchtete Frauen und Minderjährige

• Bedenk- und Stabilisierungspflicht 

• Abschiebungen
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Exkurs: Befragung von NGOs/ Zivilgesellschaft



Mögliche Ziele

• eigene Erhebungen mit Betroffenen kritisch reflektieren

• partizipative Forschungsprojekte planen und durchführen

Vorgehen (in Planung)

• Ab 3/2021: vorläufige Arbeitsgruppe einrichten (mind. 50% Betroffene)

• Bis 2022: Konzept zur Betroffenenbeteiligung ausarbeiten 

• Ab 2022: Konzept umsetzen und aufbauen fester Strukturen, z.B. 
Betroffenenrat
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III. Aktueller Stand: Perspektiven Betroffener einbeziehen



IV. Mehrwert einer Berichterstattungsstelle 
für die bundesweite Hilfelandschaft aus Verwaltung, Forschung und 
Zivilgesellschaft

 Anwendungsdefizite und Identifizierung von zentralen Hürden in der Praxis

 Bekanntmachung und Information, Handlungsempfehlungen 

 Evidenzbasierte Stellungnahmen zu Gesetzgebungsverfahren

 Beantwortung relevanter offener Fragen durch Zusammenführung und 
Aufbereitung bestehender Daten

 Verfügbarkeit der aggregierten Daten, die in das indikatorenbasierte Monitoring 
einfließen

 Übersicht über Datenlücken/ Forschungsstand 

 Wissenschaftliche Bearbeitung von Fragen mit Konventionsbezug

 Unterstützung aktueller Diskurse durch datengestützte und 
wissenschaftsbasierte Empfehlungen 

 Vernetzung und fachlicher Austausch sowie Wissenstransfer

 Ergebnisse und Produkte richten sich an Vielzahl von Akteur_innen
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IV. Mehrwert einer Berichterstattungsstelle
für Verwaltung

Beispielsweise:

 Gemeinsame Erarbeitung von Kernindikatoren

 Erarbeitung eines Konzepts für ein Monitoring auf Länderebene sowie 
Unterstützung bei dem Aufbau von Monitoring-Strukturen

 Unterstützung bei der Durchführung von Bestandsaufnahmen und 
Bedarfsanalysen 

 Unterstützung bei der Erarbeitung und Evaluation von Aktions- und 
Maßnahmenplänen
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Nerea González Méndez de Vigo

gonzalez@dimr.de

Tel. 030 – 259 359 481

Silvia Schürmann-Ebenfeld

schuermann-ebenfeld@dimr.de

Tel. 030 - 259 359 486
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